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Vertrag über IT-Dienstleistung n . · 
i. ··········"" """"""""" """"""""""" 

Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Rlanung und Migraticin-v:oi:1-3A-\ter-fallFens.!<:0m -onenten in 
die VertiGIS Cloud 

zwischen Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Neuenfelder Straße 19, 21109 „Auftraggeber 1" (AG 1) 

Hamburg 

und 

und 

Landesamt Geolnformationen Bremen - Bundesaufgaben, Lloydstraße 4, 28217 Bremen „Auftraggeber 2" (AG 2) 

Dataport, Anstalt öffentlichen Rechts, Altenholzer Straße 10-14, 24161Altenholz „Auftragnehmer" (AN) 

1. Leistungsumfang 

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Preisblatt Anlage(n) 2 

Lfd. Leistung Ort der Leistung 
Nr. (ggf. auch Kategorie, Berater) 

1 2 3 

1 gern. Anlage 4 Beim AN 

~ Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

D Reisekosten werden wie folgt vergütet 

~ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

D Reisezeiten werden wie folgt vergütet 

2. Vertragsbestandteile 

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

dieses Vertragsformular (Seiten 1 bis 5) 

Leistungszeitraum 

Beginn Ende/Termin . 

4 5 

01.08.2023 voraussichtlich 
31.12.2024 

Vergütung pro Vergütungsart: 
Einheit Aufwand ggf. inkl. 

(Personentag, Obergrenze (OG) 
Stunden, Stück etc.) bzw. 

Pauschalfestpreis 

6 7 

gemäß Preisblatt gemäß Preisblatt 
Anlage(n) 2 Anlage(n) 2 

Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport (Dataport AVB) in der jeweils geltenden Fassung (s. Nr. 3.1) 

Vertragsanlage(n) in folgender hierarchischer Reihenfolge: , Nr. 1 a, 1 b, 2, 3a, 3b, 4, 5 

Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung, Fassung vom 01. 
April 2002) 

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil B (VOL/B) in der bei Vertragsschluss 
geltenden Fassung · 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter www.cio.bund.de und die VOL/B unter www.bmwi .de zur Einsichtnahme bereit. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarten Vergütungen verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

3. Sonstige Vereinbarungen 

3.1 Allgemeines 

Die Dataport AVB sind im Internet unter www.dataport.de veröffentlicht. 

Die mit* gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistu_ngs-AGB definiert. 
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VertragüberIT-Dienstleistungen 

Beratungs-und Unterstützungsleistungen infürdie Planungund Migrationvon-3A-Verfahrenskomponenten 
dieVertiGISCloud 

LandesbetriebGeoinformation
zwischen und Vermessung, NeuenfelderStraße 19, 21109 „Auftraggeber1" (AG 1) 

Hamburg 

und LandesamtGeolnformationenBremen— 
Bundesaufgaben,Lioydstraße4, 28217 Bremen ARNISGgPber 2" (AG 2) 

Dataport,Anstalt Auftragnehmer(AN)und öffentlichenRechts, AltenholzerStraße10-14, 24161 Altenholz 

Leistungsumfang 
Preisblatt 

Der Leistungsumfangergibtsich aus dem Anlage(n)2 

Lfd. Leistung Ortder Leistung Leistungszeitraum Vergütungpro Vergütungsart: 
Nr. (ggf. auch Kategorie,Berater) Einheit Aufwandggf. inkl. 

(Personentag, Obergrenze(06)
Beginn Ende/Termin Stunden,Stücketc.) bzw. 

Pauschalfestpreis 

4 5 6 ? 

gem. Anlage4 BeimAN 01.08.2023 voraussichtlich gemäßPreisblatt gemäßPreisblatt 
31.12.2024 Anlage(n)2 Anlage(n)2 

Reisekostenwerdennichtgesondertvergütet. 

Reisekostenwerdenwie folgtvergütet 

Reisezeitenwerdennichtgesondertvergütet. 

Reisezeitenwerdenwiefolgtvergütet 

H
al

l! 
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Vertragsbestandteile 
Es geltennacheinanderals Vertragsbestandteile: 

(Seiten 1 bis 5)diesesVertragsformular-

= AllgemeineVertragsbedingungenvon Dataport(DataportAVB) in der jeweilsgeltendenFassung (s. Nr. 3.1) 

= Vertragsanlage(n)in folgenderhierarchischerReihenfolge:Nr. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4,5 
ErgänzendeVertragsbedingungenfürdie Erbringungvon IT-Dienstleistungen(EVB-IT Dienstleistung,Fassung vom 01.

” 
April2002) 

Vergabe-undVertragsordnungfürLeistungen— 
ausgenommenBauleistungen Teil B (VOL/B) in derbeiVertragsschluss-geltendenFassung 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGBstehenunterwww.cio.bund.deund dieVOL/B unterwww.bmwi.dezur Einsichtnahmebereit. 

Für alle in diesemVertraggenanntenBeträgegilteinheitlichderEuro als Währung. 

Die vereinbartenVergütungenverstehensich zuzüglichdergesetzlichenUmsatzsteuer,soweitUmsatzsteuerpflichtbesteht. 

3 SonstigeVereinbarungen 

3.1 Allgemeines 
Die DataportAVB sind im Internetunterwww.dataport.deveröffentlicht. 

Die mit* gekennzeichnetenBegriffesind amEnde derEVB-IT Dienstleistungs-AGBdefiniert. 
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3.2 Umsatzsteuer 

3.2.1 Umsatzsteuer für Leistungen, die bis zum 31.12.2024 erbracht werden 

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ihrer Art, des 
Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Umsatzsteuer. Sollte sich durch 
Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steuerbehörde eine Umsatzsteuerpflicht 
ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber 
dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, gegebenenfalls auch rückwirkend. 

3.2.2 Umsatzsteuer für Leistungen, die ab dem 01.01.2025 erbracht werden (AG 1) 

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen ab dem 01. Januar 2025 der 
Umsatzsteuer, soweit sie nicht aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung (Bsp. § 20 Abs. 3 FVG oder § 126 GBO) nur von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen (§ 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG). 

Der Auftragnehmer hat die Option gem. § 27 Abs. 22 UStG zur Anwendung des § 2b UStG genutzt, so dass die 
Anwendung des bisherigen Rechts (§ 2 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung) zum 31. Dezember 
2024 ausläuft. Der Auftragnehmer wird die Umsatzsteuer für alle Leistungen ausweisen, für die keine gesetzliche 
Grundlage der Nichtsteuerbarkeit ab dem 01. Januar 2025 vorliegt. 

Sollte der Auftragnehmer Leistungen ohne Umsatzsteuer ausgewiesen haben und sich durch Änderungen tatsächlicher 
oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steuerbehörde dennoch eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und 
der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, gegebenenfalls auch rückwirkend. 

3.2.3 Umsatzsteuer für Leistungen, die ab dem 01.01.2025 erbracht werden (AG 2) 

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen ab dem 01. Januar 2025 der 
Umsatzsteuer, soweit sie nicht aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung (Bsp. § 20 Abs. 3 FVG oder § 126 GBO) nur von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen (§ 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG). 

Der Auftragnehmer hat die Option gem. § 27 Abs. 22 UStG zur Anwendung des § 2b UStG genutzt, so dass die 
Anwendung des bisherigen Rechts (§ 2 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung) zum 31. Dezember 
2024 ausläuft. Der Auftragnehmer wird die Umsatzsteuer für alle Leistungen ausweisen, für die keine gesetzliche 
Grundlage der Nichtsteuerbarkeit ab dem 01. Januar 2025 vorliegt. 

Sollte der Auftragnehmer Leistungen ohne Umsatzsteuer ausgewiesen haben und sich durch Änderungen tatsächlicher 
oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steuerbehörde dennoch eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und 
der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, gegebenenfalls auch rückwirkend. 

3.3 Hamburgisches Transparenzgesetz (AG 1) 

Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmungen wie 
insbesondere das Hamburgische Transparenzgesetz (HmbTG) dem nicht entgegenstehen. Unabhängig von einer 
möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. 

Der Auftraggeber erklärt durch Ankreuzen, ob dieser Vertrag bei Vertragsschluss nach dem HmbTG veröffentlicht werden 
soll. Dieser Vertrag wird nur wirksam, wenn bei 3.3.1 oder 3.3.2 ein Kreuz gesetzt wird.  

3.3.1 Erklärung der Nichtveröffentlichung 

Der Auftraggeber erklärt mit Auswahl dieser Option, dass er diesen Vertrag zurzeit nicht im Informationsregister 
veröffentlichen wird. 

Sollte der Auftraggeber zu einem späteren Zeitpunkt eine Veröffentlichung vorsehen, so wird er den Auftragnehmer 
hierüber unverzüglich informieren und alle notwendigen Schritte einleiten, damit vertrauliche Informationen (insbesondere 
personenbezogene Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) nicht an Dritte herausgegeben bzw. veröffentlicht 
werden. 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 

Version 2.1 vom 01.04.2018 
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Der Auftraggeber erklärt mit Auswahl dieser Option, dass er diesen Vertrag bei Vertragsschluss im Informationsregister 

veröffentlichen wird. Er wird alle notwendigen Schritte einleiten, damit vertrauliche Informationen (insbesondere 

personenbezogene Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) nicht an Dritte herausgegeben bzw. veröffentlicht 

werden. 

Der Auftraggeber kann von diesem Vertrag bis einen Monat nach Veröffentlichung ihl Informationsregister ohne Angabe 

von Gründen zurück treten. · 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, unverzüglich nach Vertragsschluss die Veröffentlichung im lnformationsr.egister zu 

veranlassen und teilt dem Auftragnehmer das Datum der Veröffentlichung mit. 

Macht der Auftraggeber vom Rücktrittsrecht Gebrauch, s0 gilt für den Fall, dass der Auftragnehmer schon vor Ablauf der 

Rücktrittsfrist mit der Durchführung des Vertrages beginnt, Folgendes: 

a) Die beiderseits erbrachten Leistungen sind zurück zu gewähren. 

b) Ist eine Rückgewähr nicht möglich, so leistet der Auftraggeber Wertersatz. 

• Für die Berechnung des Wertersatzes gelten die in dem Vertrag genannten Leistungsentgelte. 

• Aufwände, für die kein Leistungsentgelt ausgewiesen ist, sind nach dem jeweils gültigen Stundensatz zu vergüten, 

wenn und soweit sie für die Erfüllung des Vertrages erforderlich waren . Dies gilt vor allem für vorbereitende 
Tätigkeiten. · 

• Für gelieferte Hard- und Software wird das volle Leistungsentgelt erstattet. Verschlechterungen, auch wenn sie 

durch die bestimmungsgemäße lngebrauchnahme entstehen, bleiben bei der Wertermittlung außer Betracht. Die 

Pflicht zum Wertersatz entfällt, _soweit der Auftragnehmer die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten 

hat oder der Schaden gleichfalls bei ihm eingetreten wäre. · 

c) Hat der Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrages verbindliche Bestellungen bei Lieferanten oder Unterauftragnehmern 

vorgenommen, die weder storniert noch von dem Auftragnehmer anderweitig verwendet werden können, so nimmt der 

Auftraggeber die entsprechenden Lieferungen oder Leistungen gegen Zahlung des . mit dem Lieferanten oder 

Unterauftragnehmer vertraglich vereinbarten Preises ab. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn sich die Lieferung aus von 

dem Auftragnehmer zu vertretenden Gründen verschlechtert hat oder untergegangen ist. Der Auftragnehmer setzt sich 

in jedem Fall nach Kräften für eine Minimierung des Schadens ein. 

d) Im Übrigen finden die Bestimmungen der §§ 346 ff BGB entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den 

vorstehenden Regelungen etwas anderes ergibt. 

3.3.3 Erteilung von Auskünften 

Sollte der Auftraggeber zu irgendeinem Zeitpunkt die Erteilung einer Auskunft an eine antragstellende Person vorsehen, 

so wird er den Auftragnehmer hierüber unverzüglich informieren und alle notwendigen Schritte einleiten, damit vertrauliche 

Informationen (insbesondere personenbezogene Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) nicht an Dritte 

herausgegeben bzw. veröffentlicht werden, der Auftragnehmer wird hierzu dem Auftraggeber einen 

Schwärzungsvorschlag unterbreiten. 

3.4 Verschwieqenheitspflicht (AG 2) 

Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmungen dem nicht 

entgegenstehen. 

3.5 Bremer Informationsfreiheitsgesetz (AG 2) 

3.5.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Er wird gemäß § 11 im zentralen 

elektronischen Informationsregister der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht. Unabhängig von einer Veröffentlichung 

kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein. 

3.5.2 D Optionale Erklärur:ig der Nichtveröffentlichung 

Der Auftraggeber erklärt mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im 

Informationsregister veröffentlichen wird . Sollte während der Vertragslaufzeit eine Absicht zur Veröffentlichung 

entstehen, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich informieren. 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
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3.3.2 ErklärungderVeröffentlichungund Rücktrittsrechtnach HmbTG 

Der AuftraggebererklärtmitAuswahldieserOption,dass er diesenVertragbei Vertragsschlussim Informationsregister 
veröffentlichenwird. Er wird alle notwendigenSchritte einleiten,damit vertraulicheInformationen(insbesondere 

DatensowieBetriebs-und Geschäftsgeheimnisse)nichtan DrittePERNARFbEN bzw. veröffentlichtpersonenbezogene 
werden.' 

ohneAngabeDerAuftraggeberkannvon diesemVertragbis einenMonatnachVeröffentlichungim Informationsregister 
von Gründenzurücktreten. 

sich, unverzüglichnach Vertragsschlussdie Veröffentlichungim Informationsregister 
veranlassenund teiltdemAuftragnehmerdas DatumderVeröffentlichungmit. 
Der Auftraggeberverpflichtet zu 

MachtderAuftraggebervom RücktrittsrechtGebrauch,so giltfürden Fall, dass derAuftragnehmerschonvorAblaufder 
Rücktrittsfrist des Vertragesbeginnt,Folgendes:mitderDurchführung 

a) Die beiderseitserbrachtenLeistungensindzurückzu gewähren. 

b) Ist eine Rückgewährnichtmöglich,so leistetderAuftraggeberWertersatz. 

® Für die Berechnungdes Wertersatzesgeltendie in demVertraggenanntenLeistungsentgelte. 

© Aufwände, für die keinLeistungsentgeltausgewiesenist, sind nach demjeweilsgültigenStundensatzzu vergüten, 
wenn und soweitsie für die Erfüllungdes Vertrageserforderlichwaren. Dies gilt vor allem für vorbereitende 
Tätigkeiten. 

Für gelieferteHard- und Softwarewirddas volle Leistungsentgelterstattet.Verschlechterungen,auch wenn sie 
durchdie bestimmungsgemäßeIngebrauchnahmeentstehen,bleibenbei derWertermittlungaußerBetracht.Die 
Pflichtzum Wertersatzentfällt,soweitderAuftragnehmerdie Verschlechterungoderden‚Untergangzu vertreten 
hatoderderSchadengleichfallsbei ihmeingetretenwäre. 

oderUnterauftragnehmernc) HatderAuftragnehmerzurErfüllungdes VertragesverbindlicheBestellungenbei Lieferanten 
vorgenommen,diewederstorniertnochvondemAuftragnehmeranderweitigverwendetwerdenkönnen,so nimmtder 
Auftraggeberdie entsprechendenLieferungenoder Leistungengegen Zahlung des mit dem Lieferantenoder 
Unterauftragnehmer vereinbartenvertraglich Preises ab. Diesgiltjedoch dannnicht,wennsich die Lieferungaus von 
demAuftragnehmerzu vertretendenGründenverschlechterthatoderuntergegangenist. DerAuftragnehmersetztsich 
in jedemFall nach KräftenfüreineMinimierungdes Schadensein. 

d) Im Übrigenfindendie Bestimmungender 88 346 ff BGB entsprechendeAnwendung,soweitsich nichtaus den 
vorstehendenRegelungenetwasanderesergibt. 

3.3.3 Erteilungvon Auskünften 

SolltederAuftraggeberzu irgendeinemZeitpunktdie ErteilungeierAuskunftan eine antragstellendePersonvorsehen, 
so wirderdenAuftragnehmerhierüberunverzüglichinformierenundallenotwendigenSchritteeinleiten,damitvertrauliche 
Informationen(insbesonderepersonenbezogeneDaten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse)nicht an Dritte 
herausgegeben bzw. veröffentlichtwerden, der Auftragnehmer wird hierzu dem Auftraggeber einen 
Schwärzungsvorschlagunterbreiten. 

(AG 2)3.4 Verschwiegenheitspflicht 

Die Vertragspartnervereinbarenüberdie VertragsinhalteVerschwiegenheit,soweitgesetzlicheBestimmungendem nicht 
entgegenstehen. 

3.5 BremerInformationsfreiheitsgesetz.(AG 2) 
(BremIFG).Er wird.gemäß8 11 im zentralen3.5.1 DieserVertragunterliegtdem BremischenInformationsfreiheitsgesetz 

elektronischenInformationsregisterder FreienHansestadtBremenveröffentlicht.Unabhängigvon einerVeröffentlichung 
kanner GegenstandvonAuskunftsanträgennach dem BremIFGsein. 

OptionaleErklärungder Nichtveröffentlichung352 [] 
DerAuftraggebererklärtmitAuswahldieser.Option,dass derAuftraggeberdiesenVertragnichtim 

Informationsregisterveröffentlichenwird.SolltewährendderVertragslaufzeiteineAbsichtzurVeröffentlichung 
entstehen,wirdderAuftraggeberden Auftragnehmerunverzüglichinformieren. 

Dienstleistungs-AGB 
Die mit* gekennzeichnetenBegriffesind am Ende derEVB-IT definiert. 
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3.6 Mitwirkungs- und Beistellleistungen des Auftraggebers 

Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) werden vereinbart: 

3.6.1 Anlage 1a Ansprechpartner 

Der Auftraggeber 1 benennt gem. Anlage 1a mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer als 
Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Änderungen der Anlage 1a Ansprechpartner sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Hierfür wird eine neue Anlage 1a 
vom Auftraggeber ausgefüllt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt. Die neue 
Anlage ist an  zu senden. 

3.6.2 Anlage 1b Ansprechpartner 

Der Auftraggeber 2 benennt gem. Anlage 1b mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer als 
Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Änderungen der Anlage 1b Ansprechpartner sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Hierfür wird eine neue Anlage 1b 
vom Auftraggeber ausgefüllt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt. Die neue 
Anlage ist an  zu senden. 

3.6.3 Gem. Anlage 4 Pkt. 2.2 

3.6.4 Folgende weitere Beistellleistungen werden vereinbart

 Softwarelizenzen gemäß

 Hardware gemäß

 Dokumente gemäß

 sonstiges gemäß 

3.7 Ablösungen von Vereinbarungen/ Vorvereinbarungen 

Mit diesem Vertrag wird eine etwaige Vorvereinbarung  abgelöst. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien bestimmen sich 
ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens ausschließlich nach diesem Vertrag. 

3.8 Weisungen 

Die Disposition und das alleinige arbeitsrechtliche Weisungsrecht gegenüber dem vom Auftragnehmer zur 
Dienstleistungserbringung eingesetzten Personals bzgl. Art, Ort, Zeit sowie Ablauf und Einteilung der Arbeiten obliegt dem 
Auftragnehmer. Das Personal des Auftragnehmers wird nicht in die Betriebsorganisation des Auftraggebers eingegliedert. 
Die im Rahmen der Vertragsdurchführung anfallenden Arbeiten werden vom Auftragnehmer eigenverantwortlich erbracht. 

3.9 Laufzeit und Kündigung 

Dieser Vertrag beginnt am 01.08.2023 und endet voraussichtlich am 31.12.2024. 

3.10 Auftragsverarbeitung 

Die im Namen des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer zur Erteilung von Aufträgen bzw. ergänzenden 
Weisungen zu technischen und organisatorischen Maßnahmen im Rahmen der Auftragsverarbeitung berechtigten 
Personen (Auftragsberechtigte), sind vom Auftraggeber mit Abschluss des Vertrages in Textform zu benennen und 
Änderungen während der Vertragslaufzeit unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 

Version 2.1 vom 01.04.2018 



EVB-IT Dienstvertrag (Kurzfassung) 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer V20562/2610000/3011139 

Altenholz 22.12.2023 Hamburg 

Die mit* gekennzeichneten B_egriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 

Version 2.1 vom 01.04.2018 

-
datapört 
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EVB-IT Dienstvertrag(Kurzfassung) 

Auftraggeber 
Vertragsnummer/Kennung V20562/2610000/3011139
Vertragsnummer/Kennung 

Auftragnehmer 
datapcrc 

Seite5 von5 

Altenholz 22.12.2023 Hamburg ’ ’ 2o 02.2024 
Ort Datum Ort Datum 

Die mit*gekennzeichnetenBegriffesind am Ende derEVB-IT Dienstleistungs-AGBdefiniert 
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Anlage 1a zum V20562/2610000/3011139 

Ansprechpartner 
zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftraggeber: Landesbetrieb Geoinformation 
und Vermessung 
Neuenfelder Straße 19 
21109 Hamburg 

Rechnungsempfänger: Freie und Hansestadt Hamburg 
Landesbetrieb Geoinformation 
und Vermessung 
22222 Hamburg 

Leitweg-ID: 02000000-LLGV000001-19 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

Zentraler Ansprechpartner des 
Auftragnehmers: 

Vertraglicher Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Fachliche Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Technische Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Ändern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. EVB-IT Vertrag ohne die Einleitung 
eines Änderungsvertrages ausgetauscht. 

Ort , Datum 

Seite 1 von 1 



--Anlage 1 b zum V20562/2610000/3011139 

datapcirt 
Ansprechpartner 

zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftraggeber: 

Rechnungsempfänger: 

Leitweg-lD: 

Landesamt Geolnformationen Bremen 
- Bundesaufgaben 
Lloydstraße 4 
28217 Bremen 

Landesamt Geolnformationen Bremen 
- Bundesaufgaben 
Lloydstraße 4 
28217 Bremen 

04000000-682X02-19 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

· Zentraler Ansprechpartner des 
Auftragnehmers: 

Vertraglicher Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Fachliche Ansprechpartner des · 
Auftraggebers: 

Technische Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

--

Ändern sich die Ansprechpartner in dieserAnlage, wird die Anlage gern. EVB-IT Vertrag ohne die Einleitung 
eines Änderungsvertrages ausgetauscht. 

Seite 1 von 1 

Anlage1b zum V20562/2610000/3011139 

IO
1N

Naatap gs 
Ansprechpartner 

zumVertragüberdie Beschaffungvon IT-Dienstleistungen 

Vertragsnummer/KennungAuftraggeber: 

Auftraggeber: LandesamtGeolnformationenBremen 
Bundesaufgaben-

Lioydstraße4 
28217 Bremen 

Rechnungsempfänger: LandesamtGeolnformationenBremen 
Bundesaufgaben-

Lloydstraße4 
28217 Bremen 

Leitweg-ID: 04000000-682X02-19 

Der Rechnungsempfänger 

ZentralerAnsprechpartnerdes 
Auftragnehmers: 

VertraglicherAnsprechpartnerdes 
Auftraggebers: 

FachlicheAnsprechpartnerdes 
Auftraggebers: 

TechnischeAnsprechpartnerdes 
Auftraggebers: 

ist immerauch derMahnungsernpläntper: 

Einleitung
Ändernsich dieAnsprechpartnerin dieserAnlage, wirddieAnlagegem. EVB-IT Vertragohnedie 
einesÄnderungsvertragesausgetauscht. 

m 

Ort 179 L; 2 IDG Datum L/ L 7,dt’ 

Seite 1 von 1 
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Anlage 2 zum V20562/2610000/3011139 

Preisblatt Aufwände 
Gültig ab dem 01.08.2023 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 

zahlt der Auftraggeber folgende Entgelte: 

37.500,00 €. 

Preisblatt erstellt am 17.01.2024 
Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 5.1 1 von 1 



      

 
 

  

  

  
  

  

     

    
  

  

  
 

  
   

 

 

 

 

Anlage 3a zum V20562/2610000/3011139

IAP-Nummer: 
(wird von Dataport ausgefüllt) 

Anlage Datenschutzrechtliche Festlegung des Auftraggebers 

Angaben des Verantwortlichen gem. Art. 28 DSGVO zur Auftragsverarbeitung1 

Für die Verarbeitung der in Rede stehenden personenbezogenen Daten 
gelten folgende Datenschutzregelungen: 

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) 

Zusätzlich folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen (bitte Gesetz bzw. VO benennen) 

Folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen zur Umsetzung der RiLi (EU) 2016/6802 

(bitte Gesetz bzw. VO benennen) 

Es findet keine Verarbeitung personenbezogener Daten statt 

1. Art und Zweck der Verarbeitung 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO) 

1 Es handelt sich hierbei um gesetzliche Muss-Angaben sowohl bei Auftragsverarbeitung, die der Verordnung (EU) 2016/679 
(DSGVO) unterliegt wie auch bei Auftragsverarbeitung, welche den bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 unterliegt. Diese Angaben sind in gleicher Form gesetzlicher Muss-Bestandteil des vom Verantwortlichen 

zu erstellenden Verzeichnisses aller Verarbeitungstätigkeiten (vgl. Art. 30 Abs.1 DSGVO bzw. die inhaltlich entsprechenden 

Bestimmungen im BDSG und in den LDSG’en zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Als Hilfestellung zum Ausfüllen siehe daher: 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/201802_ah_verzeichnis_verarbeitungstaetigkeiten.pdf 

2 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. 

Vorlagenversion: 2.1 Seite 1 von 2 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/201802_ah_verzeichnis_verarbeitungstaetigkeiten.pdf


      

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

Anlage 3a zum V20562/2610000/3011139

IAP-Nummer: 
(wird von Dataport ausgefüllt) 

2. Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO bzw. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c) 

darunter folgende Kategorien besonderer personenbezogener Daten 
(siehe z. B. Art. 9 Abs.1 DSGVO) 

3. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO) 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation 

4. 

(siehe z. B. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e DSGVO) 

Vorlagenversion: 2.1 Seite 2 von 2 



      

 
 

  

  

  
  

  

     

    
  

  

  
 

  
   

 

 

 

 

Anlage 3b zum V20562/2610000/3011139

IAP-Nummer: 
(wird von Dataport ausgefüllt) 

Anlage Datenschutzrechtliche Festlegung des Auftraggebers 

Angaben des Verantwortlichen gem. Art. 28 DSGVO zur Auftragsverarbeitung1 

Für die Verarbeitung der in Rede stehenden personenbezogenen Daten 
gelten folgende Datenschutzregelungen: 

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) 

Zusätzlich folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen (bitte Gesetz bzw. VO benennen) 

Folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen zur Umsetzung der RiLi (EU) 2016/6802 

(bitte Gesetz bzw. VO benennen) 

Es findet keine Verarbeitung personenbezogener Daten statt 

1. Art und Zweck der Verarbeitung 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO) 

1 Es handelt sich hierbei um gesetzliche Muss-Angaben sowohl bei Auftragsverarbeitung, die der Verordnung (EU) 2016/679 
(DSGVO) unterliegt wie auch bei Auftragsverarbeitung, welche den bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 unterliegt. Diese Angaben sind in gleicher Form gesetzlicher Muss-Bestandteil des vom Verantwortlichen 

zu erstellenden Verzeichnisses aller Verarbeitungstätigkeiten (vgl. Art. 30 Abs.1 DSGVO bzw. die inhaltlich entsprechenden 

Bestimmungen im BDSG und in den LDSG’en zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680. 

Als Hilfestellung zum Ausfüllen siehe daher: 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/201802_ah_verzeichnis_verarbeitungstaetigkeiten.pdf 

2 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. 

Vorlagenversion: 2.1 Seite 1 von 2 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/201802_ah_verzeichnis_verarbeitungstaetigkeiten.pdf


      

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

Anlage 3b zum V20562/2610000/3011139

IAP-Nummer: 
(wird von Dataport ausgefüllt) 

2. Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO bzw. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c) 

darunter folgende Kategorien besonderer personenbezogener Daten 
(siehe z. B. Art. 9 Abs.1 DSGVO) 

3. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO) 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation 

4. 

(siehe z. B. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e DSGVO) 

Vorlagenversion: 2.1 Seite 2 von 2 



 
 
 

 

   
 

 
 

 

 

Anlage 4 zum V20562/2610000/3011139 

Leistungsbeschreibung 

Consulting für den zukünftigen 3A Betrieb in einer
Cloud 

21.12.2023 Leistungsbeschreibung Seite 1 von 7 
Vorlagenversion 8.0 - Consulting für den zukünftigen 3A Betrieb in einer 

Cloud -



 
 
 

 

   
 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

 

Anlage 4 zum V20562/2610000/3011139 
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Anlage 4 zum V20562/2610000/3011139 

1 Einleitung 

1.1 Allgemeines 
Die beiden Auftraggeber Geoinformation Bremen und der Landesbetrieb Geoinformation Hamburg 
beabsichtigen die derzeit beim Auftragnehmer betriebenen 3A Verfahren – innerhalb der 
Auftragnehmerorganisation als 3A_HH001 und 3A_HB001 bezeichnet – in einer externen Cloud zu 
betreiben. Aufgrund von rechtlichen Anforderungen an die Auftraggeber als auch aufgrund der Interaktion 
der Verfahren mit sogenannten Partnerverfahren, haben die Auftraggeber ein Interaktionsmodell entwickelt, 
welches notwendige Beziehungen zw. den in der Cloud betriebenen 3A Verfahren und den internen 
Infrastrukturen der Auftraggeber im Twin Data Center darstellt. Die Verifikation des von den Auftraggebern 
erstellten Interaktionsmodell und die Darstellung der notwendigen Arbeiten des Auftragnehmers im Rahmen 
der Migration sind Gegenstand des Auftragsgegenstand.  

1.2 Leistungsgegenstand 
Die im Rahmen des Auftrags erbrachten Leistungen werden in folgende Teilbereiche unterteilt, die im 
Weiteren näher spezifiziert werden. Dies sind: 

 Erstellung je einer Architekturkonzeption für die beiden Auftraggeber als Grundlage für die 
Realisierung des Interaktionsmodells 

 Erstellung einer Preisinformation, für die Aufwände des Verfahrensumbaus bzw. der ggf. 
erforderlichen Nachfolgeverfahren 

21.12.2023 Leistungsbeschreibung Seite 3 von 7 
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Anlage 4 zum V20562/2610000/3011139 

2 Rahmenbedingungen 

2.1 Allgemeines 
Die beiden Auftraggeber führen zum Zeitpunkt der Auftragsdurchführung einer Ausschreibung für den 
Betrieb der 3A Verfahren innerhalb einer Cloud durch. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch kein Zuschlag erteilt, 
sodass der Auftragnehmer sich nicht mit einer spezifischen Cloud eines potentiellen Betreibers austauschen 
kann. Die Leistungsgegenstände werden somit generisch und ohne weiteren Bezug auf eine definierte Cloud 
erstellt. 

2.2 Mitwirkungsrechte und –pflichten  
Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung der Auftraggeber. Es sind 
folgende Mitwirkungs- und Beistellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich:  

- Verfahrensinformationen, die im Zuge der Architekturkonzeption benötigt werden, sind von den 
Auftraggebern beizustellen. 

- Die beiden Auftraggeber treten gegenüber dem Auftragnehmer einheitlich auf, die Auftraggeber 
stellen je einen zentralen Ansprechpartner zur Verfügung, der notwendige Abstimmungen zw. den 
Auftraggebern durchführt und gegenüber dem Auftragnehmer verantwortet.   

- Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren einen regelmäßigen Informationsaustausch, hierzu 
stellen die Auftraggeber Ansprechpartner zur Verfügung.  
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Anlage 4 zum V20562/2610000/3011139 

3 Leistungsbeschreibung 

3.1 Lieferobjekte 

3.1.1 Architekturkonzeption 
Der Auftragnehmer erstellt auf Basis der durch die Auftraggeber beigestellten Informationen als auch unter 
Hinzuziehung der Betriebsarchitekturen der Bestandsverfahren eine Architekturkonzeption, die 
insbesondere folgende Punkte des Interaktionsmodelle aufgreift. 

 Gewährleistung der Kommunikationsfähigkeit zu den definierten Partnerverfahren und ggf. 
Darstellung von notwendigen Maßnahmen, die vor einer Gewährleistung durchgeführt werden 

müssen. 
 Abbildung der notwendigen Datentransfers in und aus der Cloud 

3.1.2 Preisinformation 
Der Auftragnehmer erstellt auf Basis der Architekturkonzeption Preisinformationen für die Auftraggeber, 
die insbesondere folgende Punkte aufgreifen. 

 Einmalkosten für die Umsetzung der neuen Architektur  
 Einmalkosten für Sicherheitsaufwände zur Gewährleistung der Kommunikationsfähigkeit zu den 

Partnerverfahren 
 Laufende Betriebskosten, die nicht in bereits vorhandenen Betriebskosten enthalten sind 

3.2 Leistungsabgrenzung 
Die Auftraggeber verantworten die Einhaltung der DSGVO für die von diesem innerhalb in der externen 
Cloud betriebenen 3A Verfahren. Vor diesem Hintergrund erfolgt durch den Auftragnehmer keine rechtliche 
Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des externen Cloudbetrieb. Es wurde empfohlen, dass die 
Auftraggeber dieses mit den für die Organisationen zuständigen Sicherheitsbeauftragten und 
Datenschützern abklären. 

Die Bereitstellung von Testsystemen oder anderen Infrastrukturen für z. B. ein Proof of Concept der 
dargestellten Architekturkonzepte ist nicht Bestandteil der hier beschriebenen Leistungen.  

Im Zuge der Architekturkonzeption prüft der Auftraggeber nicht, ob Vorgaben zentraler IT-Organisationen 
der Auftraggeber (z. B. Clientvorgaben der ITD für die FHH) einer Abbildung der Architekturkonzeption 
entgegensprechen. Es wird empfohlen, dass die Auftraggeber im Zuge der Migrationsvorbereitung mit 
diesen IT-Organisationen auf Basis der Architekturkonzeption sprechen und eine Freigabe erwirken. Sofern 
in diesem Zuge der Auftragnehmer hinzugezogen werden soll, kann dies im Rahmen des Vertrages erfolgen. 
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Anlage 4 zum V20562/2610000/3011139 

4 Servicezeiten 

Die dargestellten Dienstleistungen werden innerhalb nachstehender Servicezeiten erbracht: 

Montags – Donnerstags 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Freitags 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Ausgenommen von den Servicezeiten sind gesetzliche Feiertage sowie der 24. und 31. Dezember eines 
Jahres. 
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Anlage 4 zum V20562/2610000/3011139 

5 Erläuterung VDBI 

V = Verantwortlich 
“V” bezeichnet denjenigen, der für den Gesamtprozess verantwortlich ist. „V“ 
ist dafür verantwortlich, dass „D“ die Umsetzung des Prozessschritts auch 
tatsächlich erfolgreich durchführt. 

D = Durchführung 
“D” bezeichnet denjenigen, der für die technische Durchführung verantwortlich 
ist. 

B = Beratung 
“B” bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben für 
Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann. „B“ 
bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht. 

I = Information 
“I” bedeutet, dass die Partei über die Durchführung und/oder die Ergebnisse 
des Prozessschritts zu informieren ist. „I“ ist rein passiv. 
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Anlage 5 zum V20562/2610000/3011139 

EVB-IT Dienstvertrag Vxxxxx/xxxxxxx 

Leistungsnachweis Dienstleistung (Seite 1 von 2) 

Leistungsnachweis 

zum Vertrag über die Beschaffung von Dienstleistungen 

Auftraggeber: 

Dataport Auftragsnummer: 

Vorhabennummer des Kunden: 

Abrechnungszeitraum: 

Produktverantwortung Dataport: 

Nachweis erstellt am / um: 

Gesamtzahl geleistete Stunden: 

Über die Auflistung hinaus können sich noch Stunden in Klärung befinden. Diese werden mit 
dem nächstmöglichen Leistungsnachweis ausgewiesen. 

Position Materialtext 

Datum 
Aufwand in 

Stunden 
Kommentar 

Name der / des 

Leistenden 

Gesamtzahl geleistete Stunden für Position 

Fassung vom 04. August 2016, gültig ab 15. August 2016 



 
 
 

 

  

 

   

 

   

   

 

 

Anlage 5 zum V20562/2610000/3011139 

EVB-IT Dienstvertrag Vxxxxx/xxxxxxx 

Leistungsnachweis Dienstleistung (Seite 2 von 2) 

Positionsübersicht 
Position Positionsbezeichnung Stunden gesamt 

Gesamt 

Der Leistungsnachweis ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. Einwände richten Sie bitte per 
Weiterleitungs-E-Mail an die oder den zuständigen Produktverantwortliche(n) bei Dataport.  

Der Leistungsnachweis gilt auch als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Erhalt Einwände geltend macht. 

Diese Daten sind nur zum Zweck der Rechnungskontrolle zu verwenden.  
Bitte beachten: in Blau dargestellte Zeilen enthalten Umbuchungen. 

Fassung vom 04. August 2016, gültig ab 15. August 2016 
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